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Was Sie über Subventionen wissen müssen 
 
 

 Möchten Sie Subventionen beantragen, müssen Sie als erstes einen Subventions-
antrag bestellen. 
 

 Wenn Sie einen Subventionsantrag bestellen, erlauben Sie damit dem Schul- und 
Sportdepartement sowie dem Sozialdepartement, Ihre Daten beim Steuer- und 
Personenmeldeamt zu ermitteln. 
 

 Das Anrecht auf Subventionen bedeutet nicht, dass Sie automatisch einen subven-
tionierten Platz in einer privaten Betreuungsstätte erhalten. Zunächst muss über-
haupt ein subventionierter Betreuungsplatz vorhanden sein. Dann ist entschei-
dend, ob Sie Gründe wie Berufstätigkeit, die Ausbildungssituation oder die Vermit-
telbarkeit gemäss Arbeitslosenversicherungsgesetz geltend machen können. 
 

 Subventionen können Sie nur beantragen, wenn Sie in der Stadt Zürich angemel-
det sind (zivilrechtlicher Wohnsitz). Wenn Sie aus der Stadt Zürich wegziehen, ver-
lieren Sie den subventionierten Betreuungsplatz resp. bezahlen den Maximaltarif. 
 

 Der Subventionsantrag gilt für die ganze Familie. 
 

 Ohne Antrag und bis zum Abschluss einer Beitragsfaktorbestätigung bezahlen Sie 
den Maximaltarif. 
 

 Subventionen können Sie nicht rückwirkend erhalten. 
 

 Auch ein Platz in einer Tagesfamilie kann subventioniert werden. 
 

 Der berechnete Beitragsfaktor ist immer nur ein Jahr lang gültig. Sie erhalten au-
tomatisch jedes Jahr vom Schul- und Sportdepartement ein Verlängerungsformu-
lar. Dieses müssen Sie ausgefüllt zurückschicken. 
 

 Wenn Eltern geschieden sind und beide das Sorgerecht haben, stellt der Elternteil 
den Antrag, bei dem das Kind angemeldet ist. 
 

 Sind die Lebenspartner die leiblichen Eltern, müssen immer beide Einkommen und 
Vermögen in die Berechnung einbezogen werden (auch wenn sie noch nicht 3 
Jahre zusammenleben).  
 

 Wenn ein/e Lebenspartner/in nicht ein leiblicher Elternteil ist, werden die beiden 
Einkommen und Vermögen erst nach 3 Jahren im gemeinsamen Haushalt in die 
Berechnung einbezogen. 
 

 Der Beitragsfaktor gilt sowohl für vorschulische als auch für schulische Betreu-
ungseinrichtungen. 
 

Unter www.stadt-zuerich.ch/betreuung finden Sie weitere Informationen über Subventionen. 

http://www.stadt-zuerich.ch/betreuung

